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(5) Von Maßnahmen der strafrechtlichen Verantwort
lichkeit ist abzusehen, wenn der Täter freiwillig und 
endgültig von der Vollendung der Tat Abstand nimmt. 
Das gilt auch, wenn im Falle des Versuchs der Täter 
den Eintritt der Folgen freiwillig abwendet.

§22
Täter und Teilnehmer

(1) Als Täter ist strafrechtlich verantwortlich, wer 
eine Straftat selbst ausführt oder wer sie durch einen 
anderen, der für diese Tat selbst nicht verantwortlich 
ist, ausführen läßt.

(2) Als Teilnehmer an einer Straftat ist strafrechtlich 
verantwortlich, wer

1. vorsätzlich einen anderen zu der begangenen Straf
tat bestimmt (Anstiftung);

’ 2. gemeinschaftlich mit anderen eine vorsätzliche 
Straftat ausführt (Mittäterschaft);

3. vorsätzlich einem anderen zu der begangenen 
Straftat Hilfe leistet oder wer dem Täter nach der 
Tatausführung vorher zugesagle Hilfe leistet (Bei
hilfe).

(3) Die strafrechtliche Verantwortlichkeit richtet sich 
nach dem Gesetz, das durch die Straftat verletzt wird. 
Jeder Teilnehmer ist unter Berücksichtigung der 
Schwere der gesamten Tat und der Art und Weise des 
Zusammenwirkens der Beteiligten nach dem Umfang 
und den Auswirkungen seines Tatbeitrages, seinen Be
weggründen sowie danach verantwortlich, in welchem 
Maße er andere Personen zur Teilnahme veranlaßt hat.

(4) Für Beihilfe kann die Strafe nach den Grund
sätzen über die außergewöhnliche Strafmilderung her
abgesetzt werden. Das gleiche gilt für Mittäterschaft, 
wenn der Tatbeitrag des Teilnehmers im Verhältnis 
zur Gesamttat gering ist. Bei geringer Schuld und un
bedeutendem Tatbeitrag kann bei einem Teilnehmer 
von Maßnahmen der strafrechtlichen Verantwortlich
keit abgesehen werden.

(5) Bestimmt das Gesetz, daß besondere persönliche 
Umstände die strafrechtliche Verantwortlichkeit erhö
hen, vermindern oder ausschließen, gilt das nur für den 
Täter oder Teilnehmer, bei dem diese Umstände vor-- 
liegen.

3. K a p i t e l  
Maßnahmen der strafrechtlichen 

Verantwortlichkeit

1. A b s c h n i t t  
Allgemeine Bestimmungen

§23
System der Maßnahmen

(1) Als Maßnahmen der strafrechtlichen Verantwort
lichkeit werden angewandt:
— Beratung und Entscheidung durch ein gesellschaft

liches Organ der Rechtspflege;
— Strafen ohne Freiheitsentzug;
— Strafen mit Freiheitsentzug;
— Todesstrafe.

(2) Sofern es zur Erziehung des Täters oder zum 
Schutze der Gesellschaft erforderlich ist, können Zu
satzstrafen angewandt werden, wenn sie in dem ver

letzten Gesetz ausdrücklich angedroht sind oder wenn 
die im 5. Abschnitt dieses Kapitels geregelten Voraus
setzungen für ihre Anwendung vorliegen.

§24
Wiedergutmachung des Schadens

(1) Bei Straftaten, die materielle Schäden zur Folge 
haben, ist darauf hinzuwirken, daß im Strafverfahren 
Schadensersatzansprüche nach den Bestimmungen des 
Arbeite-, Agrar- oder Zivilrechts geltend gemacht wer
den, um die erzieherische Wirksamkeit des Strafver
fahrens zu erhöhen.

(2) Liegen bei einer derartigen Straftat die Voraus
setzungen für die Übergabe an ein gesellschaftliches 
Organ der Rechtspflege nicht vor, kann jedoch der Er
ziehungszweck des Strafverfahrens durch eine Verur
teilung zum Schadensersatz erreicht werden, ist das 
Verfahren auf diese Art zum Abschluß zu bringen und 
von Strafe abzusehen.

§25
Absehen von Maßnahmen der strafrechtlichen 

Verantwortlichkeit
Von Maßnahmen der strafrechtlichen Verantwort

lichkeit ist abzusehen,
1. wenn der Täter durch ernsthafte, der Schwere der 

Straftat entsprechende Anstrengungen zur Beseiti
gung und Wiedergutmachung ihrer schädlichen 
Auswirkungen oder durch andere positive Leistun
gen beweist, daß er grundlegende Schlußfolgerun
gen für ein verantwortungsbewußtes Verhalten 
gezogen hat und deshalb zu erwarten ist, daß er 
die sozialistische Gesetzlichkeit einhalten wird;

2. wenn die Straftat infolge der Entwicklung der so
zialistischen Gesellschaftsverhällnisse keine schäd
lichen Auswirkungen hat.

§26
Maßnahmen zur Verhütung weiterer Straftaten

Die Leiter der Betriebe, der staatlichen Organe und 
Einrichtungen, die Vorstände der Genossenschaften und 
die Leitungen der gesellschaftlichen Organisationen, in 
deren Verantwortungsbereich eine Straftat begangen 
wurde oder der Täter arbeitet, haben in enger Zusam
menarbeit mit den Werktätigen, ihren Kollektiven und 
Organisationen Maßnahmen zu beraten 'und durchzu
führen, um Ursachen und Bedingungen der Tat zu be
seitigen, zur erzieherischen Einwirkung auf den Rechts
verletzer beizutragen, die kollektive Erziehung zu 
fördern und damit weitere Straftaten zu verhüten. Die 

I Leiter sind für die Erfüllung dieser Verpflichtung 
gegenüber den zuständigen Organen rechenschafts
pflichtig.

§27
Fachärztliche Heilbehandlung zur Verhütung weiterer 

Rechtsverletzungen
(1) Ist es zur VerhütungWeiterer Rechtsverletzungen 

notwendig, kann, besonders beim Vorliegen einer ver
minderten Zurechnungsfähigkeit, der Täter durch das 
Gericht verpflichtet werden, sich einer fachärztiichen 
Behandlung zu unterziehen.

(2) Kommt der Täter der Verpflichtung nicht nach, 
kann dies bei erneuter Straffälligkeit als straferschwe
render Umstand berücksichtigt werden. § 35 Absatz 3 
Ziffer 6, §45 Absatz 5 und §48 bleiben unberührt.


